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Editorial / Inhaltsverzeichnis

Liebe Leserinnen und Leser

Da die Schweizer Wirtschaft das 
Krisenjahr 2009 erstaunlich schnell 
und ohne grösseren Schaden über-
standen und im Jahr 2010 von 
einem eigentlichen Boom mit vol-
len Auftragsbüchern profitiert 
hatte, waren die Aussichten auf ein 
ruhigeres 2011 vielversprechend. In 
der Tat gab es dafür auch einige er-
mutigende Anzeichen: Die globale 
Konjunktur befand sich immer noch 
auf einem stabilen Wachstumspfad. 
Nachdem Griechenland im Mai 
2010 und Irland im November 2010 
unter den Eurorettungsschirm 
(EFSF) geflüchtet waren, traten die 
grössten Sorgen der aufflammen-
den Verschuldungskrise in Europa 
in den Hintergrund. Vorerst - denn 
wie sich nachträglich herausstellte, 
wurde die Verschuldungskrise das 
dominierende und alles andere ver-
drängende Thema des Jahres 2011. 

Der im Mai 2010 aufgespannte 
Rettungsschirm musste auf eine 
Vergabekapazität von EUR 250 Mrd. 
erhöht werden. Im April 2011 sah 
sich Portugal als drittes Land ge-
zwungen, unter den Rettungsschirm 
zu flüchten. Dramatisch gestaltete 
sich die Situation im Juni 2011, als 
eine dringend benötigte Kredit-
tranche an Griechenland aufgrund 
mangelhaft erfüllter Kriterien erst 
mit Verzögerung ausbezahlt und 
das Land damit an den Rand des 
Konkurses gebracht wurde. Zeit-
gleich einigten sich die Politiker  
auf eine weitere Erhöhung des 

Europäische Schuldenkrise – und kein Ende?

«Rettungsschirms» auf EUR 440 
Mrd. Kaum einen Monat später prä-
sentierten die europäischen Politi-
ker mit einem Paukenschlag und 
sich jagender Gipfeltreffen ein wei-
teres «Gesamtpaket» zur Lösung 
der Schuldenkrise: Die Griechen-
land-Hilfe wurde um satte EUR 109 
Mrd. aufgestockt und das «Undenk-
bare», nämlich ein «freiwilliger» Ver-
zicht privater Investoren in der Höhe 
von 21% der ausstehenden griechi-
schen Schulden, «vereinbart». Zu-
sätzlich wurde der «Rettungs-
schirm» flexibler ausgestaltet. Auch 
dieser Schritt verfehlte die ange-
strebte Beruhigung und im August 
2011 kulminierte die Krise ein wei-
teres Mal. Erstmals sah sich die Eu-
ropäische Zentralbank gezwungen, 
auch spanische und italienische 
Staatsanleihen am Sekundärmarkt 
aufzukaufen, um den Druck auf 
diese beiden Staaten zu vermin-
dern. 

Im Zuge der europäischen 
Schuldenkrise wurde die Schweiz 
zum Opfer ihres Erfolges: Preissta-
bilität, geordnete öffentliche Finan-
zen und die hohe Wettbewerbsfä-
higkeit unserer Unternehmen lies-
sen den Franken dermassen erstar-
ken, dass der Konkurrenzdruck aus 
dem Ausland für Export und Tou-
rismus existenzgefährdend wurde. 
In einem historischen Schritt legte 
die Nationalbank eine Wechselkurs-
untergrenze zum Euro fest, die bis 
heute gehalten hat. Nachdem die 
Erweiterung des Rettungsfonds und 
die im Juli 2011 beschlossenen 

Dr. Peter Hilfiker, 
Vorsitzender der Geschäftsleitung 
und CEO, Schwyzer Kantonalbank
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Editorial

Anpassungen Mitte Oktober 2011 
von den 17 Eurostaaten ratifiziert 
wurden, folgte bereits – quasi über-
lappend – eine weitere Vergrösse-
rung des Schirms mit der Folge, 
dass Ende Oktober 2011 das 
nächste «Gesamtpaket» zur Lösung 
der Finanzkrise präsentiert wurde. 
Resultat: Massive Erhöhung der 
Forderungsverzichte privater Gläu-
biger Griechenlands, Rekapitalisie-
rung systemrelevanter Banken und 
Ausdehnung des Rettungsschirms 
auf nun sagenhafte Euro 1 Billion 
(1 000 000 000 000). 

Wie sind all diese Ereignisse 
und Reaktionen rückblickend zu be-
urteilen? Es zeigte sich jeweils 
schnell, dass die anberaumten 
Schritte zwar in die richtige Rich-
tung zielten, aber zu wenig weit 
gingen. Das jüngste Massnahmen-
paket lässt vorsichtigen Optimis-
mus zu, weil erstmals die wichtigs-
ten Fragen, nämlich Misstrauen 
unter den Banken, ein allfälliger 
Konkurs Griechenlands sowie die 
Ansteckung weiterer Staaten, par-
allel angegangen werden. Ob diese 
Massnahmen eine nachhaltige Wir-
kung zeitigen werden ist allerdings 
alles andere als sicher. Neben der 
globalen Konjunkturabkühlung 
dürften die Entwicklungen rund um 
die Verschuldungskrise in Europa 
auch in den nächsten Monaten 
eines der wichtigsten Themen sein 
und bleiben. 

Aus Schweizer Sicht kann man 
– ohne in Chauvinismus zu verfal-
len – sagen, dass unser Weg, die 
Finanzen auf allen Ebenen unseres 
Gemeinwesens im Griff zu halten, 
der richtige Ansatz ist. Die födera-
listische, dezentrale Organisation 
unseres Staatswesens und die Mit-
sprache des Volkes auch in Sachfra-
gen wirken disziplinierend. Tragen 
wir diesen Stärken unseres Landes 
auch in Zukunft Sorge.

Ich wünsche Ihnen allen frohe 
Festtage und für 2012 Zuversicht, 
Glück und Erfolg.

Dr. Peter Hilfiker
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Wirtschaftsmeldungen

Amt für Arbeit rechnet  
mit Stagnation der Wirtschaft

Die Arbeitslosenzahl im Kanton Schwyz ist im No-
vember um 82 Personen auf 1134 gestiegen. Das sind 
fast 300 weniger als ein Jahr zuvor. Vergleichszahlen 
zeigen einerseits, dass das Jahr 2011 wirtschaftlich er-
folgreicher war als das Vorjahr. Hingegen stieg die Ar-
beitslosenzahl im November überproportional. Laut 
Prognosen wird sich die Schwyzer Wirtschaft im Gleich-
schritt mit der Schweizer Wirtschaft abkühlen oder sta-
gnieren, wie Hubert Helbling, Leiter des Schwyzer 
Amts für Arbeit, vorrechnete. Gründe sind der starke 
Franken und die Euro-Unsicherheit. Damit dürften die 
Arbeitslosenzahlen im kommenden Jahr weiter stei-
gen. Bereits hätten sich einige Schwyzer Firmen über 
Kurzarbeit informiert, sagte Helbling. Es sei aber noch 
keine Kurzarbeit angekündigt. Allerdings müsse man 
im Laufe des Winters wohl mit einigen Entlassungen 
rechnen. Das gute Wetter im Herbst habe den Touris-
mus und die Baubranche auf Trab gehalten. Doch für 
den Wintertourismus zeichnet er ein eher düsteres Bild 
wegen der Frankenstärke. 

Regierung macht Vorschläge zur Erneuerung des 
neuen Finanzausgleichs

Der Kanton Schwyz leidet unter der rasant steigen-
den Last des Neuen Finanzausgleichs (NFA). 2012 zahlt 
der Kanton Schwyz 110,5 Mio. Franken ein, bis 2015 
dürfte der Betrag auf über 150 Mio. Franken steigen. 
Nun soll gehandelt werden. Die Regierung unterbrei-
tet dem Kantonsrat eine Standesinitiative zur Optimie-
rung der Ausgleichstransfers. Es soll beim Ressour-
cenausgleich angesetzt werden. Der Vorschlag aus 
Schwyz: Kantone mit unterdurchschnittlichen Ressour-
cen erhalten über diesen Ausgleich Gelder, die vom 
Bund und von den zurzeit acht überdurchschnittlich 
ressourcenstarken Kantonen bezahlt werden. Als Kon-
sequenz würden die fünf schwächsten Kantone (UR, 
JU, GL, VS, FR) mehr erhalten, Kantone im Mittelfeld 
(BE, LU, TG, SG, AR, SO, GR, OW, AI) sollen weniger 
erhalten. Jeder dieser Kantone würde nur noch so viel 
erhalten, um die 87 Prozent des schweizerischen Durch-
schnitts zu erreichen. Die acht Geberkantone würden 
mit dem Schwyzer Vorschlag um total 250 Mio. Fran-
ken entlastet, für Schwyz allein würde dies eine Re-
duktion von 19,1 Mio. Franken bedeuten. 

Tripple A für Schwyzer Kantonalbank
Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) hat die 

Kredittrainings für die Banken angepasst. In der Ana-
lyse Anfang November wurde die Kreditwürdigkeit 
von 15 international tätigen Grossbanken zurückge-
stuft.  Unverändert blieben die Ratings (AAA) und Aus-
blicke für die Kantonalbanken Aargau, Baselland, Ba-
selstadt, Graubünden, Luzern, Schwyz sowie Zürich. 
Die Höchstnote verdient die Schwyzer Kantonalbank 
aufgrund ihrer sehr starken Kapitalbasis, dem tiefen 
Risikoappetit, der starken Liquidität und der Staatsga-
rantie der Bank. S&P attestiert der Schwyzer Kanto-
nalbank (SZKB) sowohl auf kurz- als auch auf langfris-
tige Sicht höchste Kreditqualität (Short-Term: A-1+ / 
Long-Term: AAA) und bewertet sie mit der Zukunfts-
aussicht «stabil».

Victorinox «innovativstes Unternehmen  
der Schweiz»

Nach Designerpreisen von nationaler Bedeutung 
in Japan und Deutschland konnte die Victorinox-
Gruppe jetzt den renommierten «Schweizer Innovati-
onspreis zur Förderung der wirtschaftlichen Zukunfts-
chancen» entgegennehmen. Verliehen wird dieser Preis 
durch die seit 1981 bestehende Schweizerische Ge-
sellschaft für Ideen- und Innovationsmanagement in 
Zürich. Seit 1985 zeichnet sie besonders innovative 
Schweizer Unternehmen aus, seit 2002 auch mit dem 
Titel «Innovativster Unternehmer des Jahres». Zum 
30-jährigen Bestehen der Vereinigung haben der Zen-
tralvorstand und die Jury sich für die Preisverleihung 
an die Victorinox entschieden. Der Preis wurde am 6. 
Dezember im Auditorium des Technoparks Zürich über-
geben. Die Laudatio auf die Victorinox hielt alt Nati-
onalrat Remo Galli, Bern.

Anhaltend starker Wohnungsbau
Das Wohnen in grossen Gemeinden im Kanton 

Schwyz scheint nach wie vor beliebt zu sein. In den 
zehn Gemeinden mit über 5000 Einwohnern waren am 
Ende des dritten Quartals dieses Jahres über 1100 
Wohnungen im Bau. Spitzenreiter in dieser Erhebung 
vom Bundesamt für Statistik ist Einsiedeln mit 308 
Wohnungen, gefolgt von Schwyz (150) und Altendorf 
(134). Über 100 in Bau befindliche Wohnungen ver-
zeichnen Arth (107) und Freienbach (106). Während 
des dritten Quartals wurde in diesen Gemeinden 
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zudem für weitere 347 Wohnungen neu die Baubewil-
ligung erteilt.

Brauerei Rosengarten 
kann Produktion verdoppeln

Die Brauerei Rosengarten AG Einsiedeln hat in den 
vergangenen Wochen 16 Gär- und Lagertanks mit je 
20 000 Liter Inhalt installiert. In den letzten Jahren 
konnte der Absatz der verschiedenen Einsiedler Biere 
kontinuierlich gesteigert werden. Damit die Nachfrage 
nach den beliebten Einsiedeler Bieren auch in Zukunft 
gedeckt werden kann, war es nötig, den Gär- und La-
gerkeller zu erweitern. Gleichzeitig wird der Automa-
tisierungsgrad der Brau-, Gär-, Lager- und Filtrations-
prozesse erhöht und der neuesten Entwicklung ange-
passt. Die Einsiedler Brauerei ist ein unabhängiger Fa-
milienbetrieb. Sie braut momentan zwei Mio. Liter Bier 
pro Jahr. Durch die neuen Investitionen kann die Pro-
duktion verdoppelt werden.

Steinel-Gruppe investiert in Einsiedeln
Die Nachricht von Ende November ist Balsam für 

den Wirtschaftsstandort Einsiedeln: Die deutsche Stei-
nel-Gruppe will im Klosterdorf expandieren. Der Fokus 
richtet sich dabei auf den Ausbau der Forschungsab-
teilung, der Entwicklungsarbeit und der Verwaltungs-
tätigkeiten. Die am Standort Allmeindstrasse belegte 
Geschossfläche von 9000 Quadratmetern reichen für 
die Expansion nicht aus. Das zusätzliche Areal ist auf 
dem Fussballplatz der Steinel AG vorhanden, welches 
mit der Übernahme der Landis & Gyr in ihren Besitz 
gekommen ist. Deshalb wird eine Umzonung anvisiert, 
um Platz für einen Neubau zu schaffen. Ein konkretes 
Projekt ist noch nicht vorhanden, weil zuerst die raum-
planerischen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, ehe 
das Vorhaben ausgearbeitet wird. Laut einer Meldung 
des Einsiedler Anzeigers will die Steinel Solutions AG 
den Standort Einsiedeln innerhalb der Steinel-Gruppe 
stärken und neue, zeitgemässe Arbeitsplätze schaf-
fen. Sie ist eine Tochtergesellschaft der Steinel-Gruppe 
mit Hauptsitz im deutschen Herzebrock-Clarholz. Sie 
beschäftigt in Einsiedeln 112 Mitarbeitende. Sie ist im 
Bereich Entwicklung elektronischer Schaltungen, Mehr-
komponenten Kunststoff-Entwicklung und -Fertigung, 
Fertigung kompletter Elektronikbaugruppen bis hin 
zu kompletten Geräten, Klimakontrollsysteme, Gas-
Sensorik und Hochfrequenz-Sensoren tätig.

Letzter Märchler Textilbetrieb schliesst
Die Zwirnerei Schnyder & Co. an der Kantons-

strasse in Schübelbach schliesst per Ende März ihre 
Tore. Die letzten fünf Mitarbeitenden verlieren ihren 
Job. Bis Ende März wird noch produziert, danach kon-
zentriert sich das Unternehmen auf den Handel mit 
Garnen. Zum endgültigen Aus beigetragen haben die 
Finanzkrise und der starke Franken. Anstelle der jetzigen 
Produktionshalle werden zwei Mehrfamilienhäuser ge-
baut. Die Zwirnerei Schnyder ist der letzte bedeutende 
Zeuge einer Epoche. Mit ihr geht ein grosses Kapitel 
der Märchler Industriegeschichte zu Ende. In der Mit-
tel- und Obermarch entstanden Ende des 19. und  
Anfang des 20. Jahrhunderts zahlreiche Betriebe der 
Textilindustrie – Zwirnereien und Spinnereien. In Spit-
zenzeiten fanden Hunderte in diesem Industriezweig 
Arbeit. Die Textilindustrie prägte zusammen mit der 
Möbelindustrie in vielen Gemeinden nicht nur das wirt-
schaftliche, sondern auch das gesellschaftliche und 
politische Leben.

Steigende Verluste bei Charles Vögele
Der Bekleidungskonzern mit Sitz in Pfäffikon macht 

derzeit schwierige Zeiten durch. Die Strategie des Un-
ternehmens ist gescheitert, weshalb im September so-
wohl der operative Leiter wie auch der Verwaltungs-
ratspräsident den Hut nehmen mussten. Für die ers-
ten sechs Monate 2011 hatte die Firma einen Verlust 
von 62 Mio. Franken ausgewiesen, das operative Minus 
lag bei 36 Mio. Franken. Nun hat Vögele eine Gewinn-
warnung herausgegeben. Das operative Ergebnis des 
zweiten Semesters werde nochmals deutlich schlech-
ter ausfallen als das erste Halbjahr, kündigte Vögele 
am 23. November an. Es wird von einem Verlust im 
«mittleren zweistelligen Millionenbereich» gerechnet. 
Die Modekette leidet unter dem wirtschaftlichen Um-
feld, der Frankenstärke sowie dem unüblich warmen 
Herbst. Hinzu kommen Logistikprobleme in Zusam-
menhang mit der Inbetriebnahme des Verteilzentrums 
Süd und dessen Einbindung in die Ablauforganisation. 
Zudem muss die Markenstrategie erneut umgekrem-
pelt werden. Sämtliche Kollektionen werden unter der 
Dachmarke Charles Vögele geführt.

Die Wirtschaftsmeldungen wurden aus Beiträgen im 
Bote der Urschweiz, dem Einsiedler Anzeiger, dem 
Höfner Volksblatt, dem March Anzeiger und der Schwei-
zerischen Depeschenagentur (sda) zusammengestellt.
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 Aktuell

Publikation und Anprangerung, 
Umsatzverlust

Gleich am Tag nach der Haus-
durchsuchung wird die Hausdurch-
suchung und Untersuchungseröff-
nung mit Medienmitteilung der 
WEKO und Publikation im SHAB 
unter Namensnennung der betrof-
fenen Unternehmen öffentlich ge-
macht und selbstverständlich von 
der Presse aufgegriffen. Obwohl 
die beschlagnahmten Akten noch 
nicht einmal gesichtet sind und ob-
wohl die betroffenen Unternehmen 
noch gar nicht angehört wurden, 
werden sie als «Schuldige» wahr 
genommen. In der Regel führt die-
ser Verdacht bereits zu kritischen 
Rückfragen bei Lieferanten und 
Kunden und zu Umsatzverlust. So-
dann wird ein paar Monate später, 
wie etwa bei den genannten Bau-
unternehmungen, die Untersu-
chung auf weitere Unternehmen 
ausgedehnt und dies wiederum 
unter Namensnennung gross pub-
lik gemacht, wobei die bereits frü-
her genannten Unternehmen selbst-
verständlich noch einmal genannt 
werden, um die Prangerwirkung 
aufrechtzuerhalten und zu verstär-
ken. Wenn dann das Sekretariat der 
WEKO in einem Verfügungsentwurf, 
wohlgemerkt Entwurf, zum Schluss 
kommt, es müssten Bussen bean-
tragt werden, wird das wiederum 
an die grosse Glocke gehängt und 
mit Pressemitteilung medienwirk-
sam verkündet. Im genannten Fall 
der Baufirmen wurde mitgeteilt, 
dass Bussen in der Höhe von CHF 
7 Mio. verhängt würden, wobei die 
grösste Busse CHF 2,3 Mio. be-
trage. Ob, gegen wen und in  

Strafverfahren 
ohne Verteidigungsrechte

Bei Kartellrechtsuntersuchun-
gen haben die betroffenen Unter-
nehmen schon vom Gesetz her 
praktisch keine Verteidigungs-
rechte. Obwohl materiell klar ein 
Strafverfahren durchgeführt wird, 
sollen die strafprozessualen und 
von der EMRK garantierten Mini-
malrechte der Beschuldigten im 
Kartellverfahren nicht gelten. So 
darf ein Beschuldigter z.B. nicht ein-
fach schweigen, sondern ist unter 
gesonderter Bussenandrohung ver-
pflichtet, an der Untersuchung mit-
zuwirken, Dokumente auszuhändi-
gen, Fragen zu beantworten usw. 
Dazu kommt, dass die WEKO in ihrer 
Praxis das Prinzip der Waffengleich-
heit missachtet, indem sie etwa das 
Akteneinsichtsrecht in verfassungs-
widriger Weise erschwert oder un-
realistisch kurze Fristen ansetzt, um 
zu ganzen Bergen von Verfahrens-
akten Stellung zu nehmen. Zudem 
berücksichtigt sie - ob mit Absicht 
oder aus Nachlässigkeit sei dahin-
gestellt – oft nur belastende Akten-
stücke nicht aber entlastende. Sie 
verletzt damit ihre gesetzliche 

Hüte Dich vor der WEKO!

Die schweizerische Wettbewerbs-
kommission «WEKO» hat in letz-
ter Zeit vermehrt überfallmässige 
Hausdurchsuchungen bei KMUs 
durchgeführt. Die Folgen für die 
betroffenen Unternehmen sind 
gravierend. Die üblichen Verfah-
rensrechte eines Beschuldigten 
gelten nicht. Die Revision des Kar-
tellgesetzes schafft keine Abhilfe. 
Als Unternehmer muss ich vorab 
vermeiden, überhaupt in eine Un-
tersuchung miteinbezogen zu 
werden.

Hausdurchsuchung
Morgens um sieben Uhr klingelt 

es an der Türe des Betriebs. Vertre-
ter der schweizerischen Wettbe-
werbskommission stehen mit Poli-
zei, Betreibungsbeamten und IT 
Spezialisten vor der Türe. Sie prä-
sentieren einen Durchsuchungsbe-
fehl der WEKO und verlangen Ein-
lass. Nichts darf mehr von den Pul-
ten genommen werden, nichts die 
Räume verlassen. Alles wird durch-
sucht und teilweise beschlagnahmt, 
sämtliche Computerdaten werden 
gespiegelt. So geschehen bei-
spielsweise am 9. Juni 2009 bei 
zwölf kleineren und grösseren Bau-
unternehmungen in den Kantonen 
Zürich und Aargau. Zahlreiche an-
dere Untersuchungen in letzter Zeit 
wurden gleich eingeleitet, etwa in 
KMUs der verschiedensten Bran-
chen wie Handel mit Baubeschlä-
gen, Sanitärhandel, Import von Fo-
toartikeln, Herstellung von Kompo-
nenten für Klima- und Heizgeräte 
usw.

welcher Höhe solche Bussen ver-
fügt werden, ist aber nach wie vor 
offen, weil noch gar keine Stellung-
nahme der Betroffenen vorliegt, ge-
schweige denn eine Verfügung 
oder ein rechtskräftiger Entscheid 
ergangen ist. Zu erwarten ist, dass 
die Verfügung bzw. ein Gerichts-
entscheid wesentlich anders ausfal-
len wird als vom Sekretariat im Ent-
wurf vorgesehen und in den Me-
dien verbreitet.
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Pflicht, belastendem und entlasten-
dem Material in gleicher Weise 
nachzugehen.

Riesiger Aufwand der WEKO
Bei einer Untersuchung betreibt 

die WEKO in jüngster Zeit einen gi-
gantischen Verfahrensaufwand. Ein 
Heer von unerfahrenen und bran-
chenfremden Juristen und Ökono-
men ackert sich durch riesige Ak-
tenberge, in der Hoffnung, ir-
gendwo auf Beweismaterial zu stos-
sen. Beim Fall «Komponenten für 
Heiz- und Kühlanlagen» betrugen 
die ausgewiesenen Verfahrenskos-
ten trotz einvernehmlicher Rege-
lung CHF 161 000, wohlgemerkt bei 
einem Bussenbetrag von CHF 
170 000. Im Fall «Elektroinstallati-
onsbetriebe» betrugen die Verfah-
renskosten CHF 486 000, wiederum 
bei einvernehmlicher Regelung, 
während Bussen zwischen CHF 
29 000 und 395 000 ausgesprochen 
wurden. Beim Fall «Baubeschläge» 
wurden gar CHF 718‘000 an Verfah-
renskosten in Rechnung gestellt. In 
den genannten Fällen waren jeweils 
zwischen drei und acht Unterneh-
men beschuldigt. Im noch hängi-
gen Verfahren gegen die Bauunter-
nehmen sind 29 Unternehmen als 
Beschuldigte involviert, davon 13 
im Verfahren Kanton Aargau und 16 
im Verfahren Kanton Zürich. Es ist 
davon auszugehen, dass in diesen 
mittlerweile zweieinhalb Jahre dau-
ernden Untersuchungen Verfahrens-
kosten in Millionenhöhe verursacht 
werden.

Riesiger Aufwand 
bei den Betroffenen

Der Aufwand bei den betroffe-
nen Unternehmen ist natürlich ent-
sprechend gross. Sie müssen Daten 
zusammentragen und einreichen, 
Fragebogen beantworten, nach 
Bern zu Einvernahmen erscheinen 
usw. Auch der Aufwand für die 
Rechtsvertretung ist beträchtlich. 
So haben sich etwa im Verfahren 
gegen die Bauunternehmungen im 
Kanton Aargau mittlerweile an die 
6 000 Seiten Akten angehäuft, wel-
che in verschiedener Hinsicht über-
prüft und teilweise in Bern einge-
sehen werden müssen. Zudem 
wurde vom Sekretariat der WEKO 
ein nahezu 200-seitiger Verfü-
gungsentwurf mit Abhandlung von 
über 100 einzelnen Bauprojekten 
und unzähligen Verweisen auf Ak-
tenstellen produziert, zu welchem 
jedes der betroffenen Unterneh-
men Stellung nehmen musste. An-
schliessend  fanden «Parteianhö-
rungen» in Bern statt, welche eher 
inquisitorischen Verhören gleichka-
men, natürlich wieder mit mehre-
ren hundert Seiten Protokollen, wel-
che durchgesehen und berichtigt 
werden mussten.

Keine Parteientschädigung
Erhärten sich die Verdachtsmo-

mente bei einer Untersuchung der 
WEKO nicht, so muss die WEKO die 
Untersuchung gegen die betroffene 
Unternehmung einstellen. Im Ge-
gensatz zu einem formellen Straf-
verfahren, wo ein zu Unrecht Ange-
schuldigter für seinen Aufwand und 
in der Regel auch für die erlitte- 
ne Unbill mit einer Genugtuung  

entschädigt wird, erhält das betrof-
fene Unternehmen bei ungerecht-
fertigter Kartelluntersuchung trotz 
Riesenaufwand keine Entschädi-
gung, weder für den ausgewiese-
nen Aufwand noch für die Einbus-
sen aufgrund der negativen Publi-
zität. Begründet wird das wiederum 
damit, dass es sich eben um ein Ver-
waltungs- und nicht um ein Straf-
verfahren handle. An der Begrün-
dung scheint niemanden zu stören, 
dass in diesem «Verwaltungsverfah-
ren» ein viel grösserer Aufwand zu 
betreiben ist und viel höhere Bus-
sen ausgesprochen werden als in 
einem formellen Strafverfahren.

Die WEKO ist Ankläger  
und Richter zugleich

Im Strafverfahren ist als elemen-
tares Verfahrensrecht selbstver-
ständlich, dass der Beschuldigte 
Anspruch auf einen unbefangenen 
und unabhängigen Richter hat. Dies 
hat in jedem Rechtsstaat zur strik-
ten Trennung von Untersuchungs-
behörde («Staatsanwaltschaft») und 
urteilender Behörde («Richter») ge-
führt. Nicht so im Kartellverfahren. 
Die WEKO ist Untersuchungsbe-
hörde und urteilende Behörde in 
einem. Dass bei dieser Konstella-
tion eine unvoreingenommene Wür-
digung der Tatsachen durch die ur-
teilende Behörde unmöglich ist, ins-
besondere nach einer aufwändigen 
Untersuchung, ist offensichtlich.
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 Aktuell

Kaum Besserung mit  
Kartellrechtsrevision

Als zentrales Element der vor-
gesehenen Kartellrechtsrevision 
schlägt der Bundesrat vor, in Zu-
kunft horizontale und bestimmte 
vertikale Abreden über Preise, Ge-
biete etc. zu verbieten und unter 
Busse zu stellen. Neu und verschärft 
daran ist, dass die betroffenen Un-
ternehmen vom Gegenbeweis aus-
geschlossen werden, dass trotz der 
Abrede keine erhebliche Wettbe-
werbsbehinderung besteht. Die 
«Motion Schweiger» will sodann im 
Gesetz festschreiben, dass diejeni-
gen Unternehmen, welche ein kar-
tellrechtliches Compliance-Pro-
gramm unterhalten, in Zukunft mil-
der bestraft werden. In Zukunft soll 
auch nicht mehr die WEKO selbst, 
sondern ein Gericht die Entscheide 
fällen. Bedenkt man aber, dass das 
Bundesverwaltungsgericht als 
Rechtsmittelinstanz bei WEKO-Ent-
scheiden sich jeweils bei deren 
Überprüfung grosse Zurückhaltung 
auferlegte mit dem Hinweis, für öko-
nomische Fragen habe die WEKO 
mehr Sachkompetenz, so ist frag-
lich, ob das «unabhängige Gericht» 
dann tatsächlich losgelöst von der 
«Sachkompetenz» der WEKO so un-
abhängig sein wird und damit eine 
Verbesserung des gegenwärtigen 
Zustandes erreicht wird. Eine Be-
seitigung der offensichtlichen Ver-
fahrensmängel ist nicht Gegen-
stand der Revisionsbemühungen.

Fazit: Hüte Dich vor der WEKO!
Angesichts der negativen Pub-

lizität und des riesigen Aufwandes 
bei Einbezug in ein Verfahren sowie 
des unfairen Verfahrens der WEKO 
an sich, sind allein schon die kar-
tellverfahrensrechtlichen Risiken 
gerade für KMUs existentieller 
Natur. Dazu kommt das Risiko, bei 
tatsächlichem Verstoss mit Millio-
nenbeträgen gebüsst zu werden. 
Nachdem die WEKO in jüngerer 
Vergangenheit verschiedentlich 
Verfahren auch gegen KMUs und 
nicht nur gegen die «big players» 
eröffnete, beginnen sich diese Ri-
siken zu verwirklichen. Der Aufwand 
hingegen für risikominimierende 
Massnahmen ist im Vergleich zum 
Aufwand bei einer Verfahrenseröff-
nung nahezu vernachlässigbar. Mit 
relativ geringem Aufwand können 
schon Massnahmen wie klare Wei-
sungen und  Reglemente, allenfalls 
verbunden mit internen Kurzsemi-
naren, eine deutliche Risikovermin-
derung bringen. Als Beispiel zu nen-
nen wäre etwa eine Weisung, dass 
Kontakte zu Wettbewerbern verbo-
ten bzw. nur ausnahmsweise und 
mit Genehmigung des Vorgesetz-
ten und unter Protokollierung des 
(erlaubten) Informationsaustau-
sches erlaubt sind. Ähnlich sollte in 
vertikalen Verhältnissen jeweils – 
abgesehen von der kartellrechtlich 
einwandfreien Vertragsgestaltung 
– darauf geachtet werden, dass Be-
sprechungsinhalte etc. protokolliert 
und z.B. das Thema Wiederver-
kaufspreise gar nicht erst aufkommt. 
Natürlich gehört auch dazu, dass 
die Einhaltung dieser Weisungen in 
geeigneter Weise kontrolliert und 
Verstösse sanktioniert werden. 

Mildere Bestrafung  
mit Compliance-Programm

Der Grundsatz, dass ein Unter-
nehmen, welches ein kartellrechtli-
ches Compliance-Programm hat, 
milder bestraft wird, ist auch heute 
schon in der Lehre anerkannt. Die 
WEKO hatte bisher noch keine Ge-
legenheit, diesen Grundsatz in 
einem Entscheid ausdrücklich an-
zuwenden, weil keines der gebüss-
ten Unternehmen ein solches Pro-
gramm vorweisen konnte. Es ist je-
doch davon auszugehen, dass die 
WEKO geneigt ist, den Grundsatz 
anzuwenden, unabhängig davon ob 
er gemäss «Motion Schweiger» im 
Gesetz festgeschrieben wird oder 
nicht. Nicht zu unterschätzen ist 
auch die tatsächliche Wirkung eines 
solchen Compliance-Programms. 
Sind die Mitarbeiter kartellrechtlich 
sensibilisiert und sich der Risiken 
bewusst, werden sie sich eher kon-
form verhalten.

Dr.iur. Thomas Stäheli LL.M, 
Rechtsanwalt
(Roesle Frick & Partner, 
Pfäffikon SZ und Zürich)
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Haben wir Ihre Neugier geweckt? 
Dann besuchen Sie uns  auf 
www.unternehmerschule.ch. 

Selbstverständlich steht Ihnen auch 
unser Team unter Telefon 
055 420 30 60 
persönlich Red und Antwort. 

Ab 21. März 2012: «Von der KKMU Praxis  
für die KKMU Praxis!»

Die Unternehmerlehrgänge und 
-seminare der Wyrsch Unterneh-
merschule AG finden seit Jahren 
in Zusammenarbeit mit der Schwy-
zer Kantonalbank statt und rich-
ten sich an Entscheidungsträger 
von KKMU (Kleinst-, Klein- und 
Mittelunternehmen), Gewerbe-
treibende, angehende Unterneh-
merinnen und Unternehmer sowie 
an Führungs- und Nachwuchs-
kräfte, die in der Praxis zielsicher 
weiter kommen wollen.

Mit dem einjährigen Lehrgang 
«Unternehmerschule KMU/Ge-
werbe» eignen Sie sich innert kur-
zer Zeit wirksames Wissen mit 
hohem KKMU Praxisbezug an. Sie 
trainieren und erweitern praxisori-
entiert Ihr unternehmerisches Wis-
sen, Denken und Handeln! Die wich-
tigsten Themen aus der ganzheit-
lichen Unternehmensführung wer-
den anhand einer Echtfirma 
praxisbezogen behandelt. Der 
Lehrgang ist hausaufgaben- und 
prüfungsfrei. Am Ende der 51 
Abende besitzen Sie ein dreitei-
liges Führungshandbuch als Nach-
schlagewerk für die Praxis. 

 Aktuell

Beat Bachmann, Geschäftsführer 
Otmarsan AG Kurhaus St. Otmar, 
Weggis: 
«Das praxisorientierte, dreiteilige 
Führungshandbuch benutze ich 
weiterhin regelmässig.»

Der nächste Lehrgang «Unter-
nehmerschule KMU/Gewerbe» fin-
det in der Pädagogischen Hoch-
schule Goldau statt. Er beginnt am 
21. März 2012. Am Informations-
abend vom 17. Januar 2012 können 
sich Interessierte von 18h bis 20h 
bei der Schwyzer Kantonalbank in 
Schwyz informieren.
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Das Ende klimapolitischer Illusionen

Kürzlich tagte in Durban, Süd-
afrika, die jährliche UN-Klimakon-
ferenz, deren Teilnehmerkreis seit 
sieben Jahren um die Mitglieder 
des Kyoto-Protokolls ergänzt ist. 
Das Zusatzprotokoll zur UN-Klima-
rahmenkonvention bezweckt die 
verbindliche Reduktion von Treib-
hausgasemissionen in den Indus-
trieländern und wurde 1997 in Kyoto, 
Japan, beschlossen. Das internati-
onale Abkommen ist 2005 in Kraft 
getreten und läuft 2012 aus. Haupt-
ziel von Durban – wie auch schon 
von Kopenhagen 2009 und Cancún 
2010 – ist festzulegen, wie es mit 
dem Kyoto-Protokoll weitergehen 
soll. Allerdings scheint dessen Zu-
kunft angesichts der Differenzen in-
nerhalb der «internationalen Ge-
meinschaft» mehr als ungewiss.

Im Kyoto-Protokoll wird der 
Grundsatz der «gemeinsamen, aber 
differenzierten Verantwortung» ver-
ankert, der den rund 40 Industrie-
ländern eine Führungsrolle im 
Kampf gegen Treibhausgase zuteilt 
und von ihnen genau definierte Re-
duktionen verlangt, während es für 
die Entwicklungsländer keine ver-
bindlichen Vorgaben macht. Was 
vor 15 Jahren nicht vorausgesehen 
wurde: Die CO2-Emissionen der 
Entwicklungs- und Schwellenländer 
haben während der letzten Jahre 
dermassen stark zugenommen, 
dass beispielsweise China heute 
weltweit am meisten CO2 produ-
ziert.

Themen CH

Man braucht nicht hellseherisch 
begabt zu sein, um die wirtschaft-
lichen Forderungen und Begehr-
lichkeiten, die diese differenzierte 
Verantwortung weckt, zu erraten: 
Die Entwicklungsländer wollen das 
System, das ihnen wichtige Wett-
bewerbsvorteile einräumt, beibe-
halten, während die von der Finanz-
krise betroffenen Industrieländer 
sich weigern, in Zukunft sämtliche 
Anstrengungen alleine zu unterneh-
men, insbesondere auch deshalb, 
weil die Kosten für die Massnahmen 
im Vergleich zum weltweiten Re-
duktionserfolg unverhältnismässig 
hoch sind.

Bemerkenswert ist, dass die of-
fizielle Position der Schweiz, die sich 
bisher als Musterschülerin auf-
spielte, neu viel realistischer ist. Die 
Medienmitteilung des Bundesrats 
vom vergangenen 16. November 
hält fest: «Schwellenländer wie 
China, Indien, Brasilien tragen mit 
ihrem grossen Wirtschaftswachs-
tum zunehmend zum Treibhausgas-
ausstoss bei. Viele Länder sind nicht 
mehr bereit, ihre Kyoto-Verpflich-
tungen unverändert weiterzufüh-
ren, wenn sich nicht auch die Schwel-
lenländer zu Reduktionen verpflich-
ten.» Damit gibt die Schweiz erfreu-
licherweise ihren allein auf weiter 
Flur vertretenen Utopismus auf und 
nähert sich der Realpolitik ihrer 
Nachbarländer an.

Noch muss diese vernünftige 
Optik Eingang in unsere Gesetzge-
bung finden, insbesondere ins neue 
CO2-Gesetz, über das die eidge-
nössischen Räte abstimmen wer-
den. Bisher haben die Parlamenta-
rier die darin enthaltenen Klippen 
mehr oder weniger elegant um-
schifft, um nicht zu riskieren, dass 
das Referendum ergriffen wird. 
Nichtsdestotrotz wünscht man sich 
klare Positionen, in erster Linie be-
züglich des Handels mit Emissions-
rechten – ein Grundsatz, der im Ent-
wurf vorgesehen ist, von Umwelt-
schützern jedoch immer wieder be-
kämpft wird. Dabei besteht Einigkeit 
darin, dass es sich beim Emissions-
handel um eines der nützlichsten 
Instrumente des Kyoto-Protokolls 
handelt. Namentlich deshalb, weil 
er die Emissionen global betrach-
tet und damit verhindert, dass ge-
wisse Industrien wegen ihres CO2-
Ausstosses in andere, weniger ent-
wickelte Länder verlagert werden. 
Dieses Instrument muss daher un-
bedingt beibehalten werden – auch 
in der Schweiz.

Bezüglich der Reduktionen, die 
erreicht werden sollen – ein weite-
rer zentraler Punkt des neuen CO2-
Gesetzes – muss man sich bewusst 
sein, dass die Zeit des Übereifers 
vorbei ist. Die Schweiz muss ihre 
Klimaziele im Rahmen ihrer reellen 
Möglichkeiten frei festlegen kön-
nen, ohne international heraufbe-
schworene Kontingente, die nur sie 
allein einhält. 

(Centre Patronal)
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Themen CH

Internationale Konjunktur
Die internationale Konjunktur 

präsentiert sich gegen Ende 2011 
in fragiler Verfassung. Vor allem in 
Europa schlägt die Verunsicherung 
an den Finanzmärkten über die Be-
wältigung der Staatsschuldenkrise 
zunehmend negativ auf die Kon-
junktur durch. Dies, weil immer 
mehr Euro-Länder notgedrungen 
eine betont restriktive Finanzpoli-
tik (Steuererhöhungen bzw. Ausga-
benkürzungen) verfolgen und aus-
serdem das gesunkene Wirtschafts-
vertrauen die private Investitions- 
und Konsumnachfrage dämpfen 
könnte. Vor diesem Hintergrund 
dürfte die Wirtschaftsentwicklung 
im gesamten Euroraum für einige 
Quartale sehr schwach verlaufen, 
was auch eine leichte Rezession be-
deuten könnte. Für die weitere Ent-
wicklung der Schuldenkrise geht 
die Expertengruppe davon aus, 
dass eine unkontrollierte Ausbrei-
tung vermieden werden kann und 
sich die angespannte Situation an 
den Finanzmärkten im nächsten 
Jahr allmählich beruhigt. Unter die-
ser Voraussetzung sollte sich die 
Wirtschaft im Euroraum langsam 
wieder erholen.

Vergleichsweise weniger schwach  
als in der EU, wenn auch nicht rosig, 
ist die Wirtschaftslage in anderen 
Weltregionen. So konnte die stot-
ternde Konjunktur in den USA nach 
der Jahresmitte wieder Tritt fassen, 
während sich die japanische Wirt-
schaft erwartungsgemäss von der 
Natur- und Atomkatastrophe des 
Frühjahrs 2011 erholt. Die Schwel-
lenländer erscheinen – trotz unver-
kennbarer Abkühlung – relativ robust 
und dürften weiterhin eine positive 
Rolle für die Weltwirtschaft spielen.

Aber auch wenn die Beruhigung 
der aktuellen Krise gelingt, werden 
die zugrundeliegenden strukturel-
len Probleme für die Weltwirtschaft 
noch lange nachwirken. So könnte 
die notwendige Rückführung der 
hohen (staatlichen und privaten) 
Verschuldung in vielen Industrielän-
dern die wirtschaftliche Wachs-
tumsdynamik über Jahre hinweg 
belasten.

Konjunkturprognose Schweiz
In der Schweiz hat sich die bis 

Mitte Jahr noch solide Konjunktur 
im Herbst deutlich abgekühlt. Dass 
die Wirtschaft im 3. Quartal über-
haupt noch ein bescheidenes 
Wachstum verzeichnete (+0,2% zum 
Vorquartal), war in erster Linie den 
anhaltend positiven Impulsen von 
den Binnensektoren, insbesondere 
der Bauwirtschaft, zu verdanken. 
Dagegen hinterlässt die ungünstige 
Kombination aus schwächerer Welt-
konjunktur und des immer noch 
hoch bewerteten Frankens unüber-
sehbare Bremsspuren bei den Ex-
porten und den Ausrüstungsinves- 

titionen der Unternehmen. Die 
Wechselkursuntergrenze der SNB 
hat die Währungssituation für die 
Unternehmen zwar stabilisiert und 
dadurch leicht entschärft. Aller-
dings ist der Franken auch beim  
gegenwärtigen Kursniveau (rund 
1,23 CHF/EUR) noch sehr hoch be-
wertet und drückt auf die interna-
tionale Konkurrenzfähigkeit der 
Schweizer Unternehmen.

Vor dem Hintergrund der bis zu-
letzt weiter verschlechterten Stim-
mungsindikatoren zeichnet sich für 
den kurzfristigen Ausblick (Winter 
2011/2012) eine sehr schwache - al-
lenfalls für einzelne Quartale sogar 
leicht schrumpfende - Wirtschafts-
entwicklung ab. Die Indikatoren 
weisen aber nicht auf einen krisen-
haften Konjunktureinbruch wie 
Ende 2008 nach der Pleite der US-
Investmentbank Lehman Brothers 
hin.

Konjunkturschwäche in der Schweiz
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Themen CH

Aufgrund der schlechteren Kon-
junkturlage in der EU und den ent-
sprechenden Wirkungen auf den 
Schweizer Exportsektor erachtet es 
die Expertengruppe als wahrschein-
lich, dass die Konjunkturdelle in der 
Schweiz etwas ausgeprägter aus-
fällt als in der letzten Prognose 
(September 2011) erwartet. Die BIP-
Wachstumsprognose für 2012 wird 
leicht auf 0,5% (bisher 0,9%) ge-
senkt. Die grundsätzliche Einschät-
zung der September-Prognose wird 
jedoch beibehalten und geht nicht 
von einem starken Einbruch aus. Ab 
dem zweiten Halbjahr 2012 sollte 
die Wirtschaft langsam wieder Fahrt 
aufnehmen. Entsprechend dürfte 
sich das BIP-Wachstum 2013 auf 
1,9% beschleunigen.

Zur positiven Konjunkturwende 
dürften sowohl die Exporte als auch 
die solide inländische Nachfrage 
beitragen. Mit anziehender Kon-
junktur auf den Auslandmärkten ist 
davon auszugehen, dass die Schwei-
zer Exporte wieder zulegen werden, 
selbst wenn ein hoch bleibender 
Frankenkurs die Verbesserung 
etwas bremsen könnte. Anhaltend 
positive Impulse sind von den Bau-
investitionen zu erwarten. Zwar 
dürften diese angesichts der mitt-
lerweile erreichten Rekordstände 
ihren Wachstumsgipfel überschrit-
ten haben, doch wird vor allem der 
Wohnungsbau weiter durch die tie-
fen Zinsen und die wachsende Be-
völkerung gestützt. Beim privaten 
Konsum dürfte positiv zu Buche 
schlagen, dass die tieferen Inflati-
onsraten die Realeinkommen der 
privaten Haushalte stärken.

Am Arbeitsmarkt zeigten sich 
im Herbst 2011 erste Anzeichen für 
eine negative konjunkturbedingte 
Wende. Im Oktober und im Novem-
ber nahm die Arbeitslosigkeit (auf 
saisonbereinigter Basis) erstmals 
seit zwei Jahren wieder leicht zu. 
Eine rapide Verschlechterung zeich-
net sich aber bislang nicht ab: Ver-
schiedene vorlaufende Arbeits-
marktindikatoren deuten für die nä-
here Zukunft auf ein nachlassendes 
Beschäftigungswachstum, nicht 
aber einen unmittelbar bevorste-
henden Rückgang hin. Im Verlauf 
von 2012 dürften sich die Schwä- 
chetendenzen am Arbeitsmarkt 
weiter verstärken. Die Experten-
gruppe geht davon aus, dass die 
(saisonbereinigte) Arbeitslosen-
quote von derzeit 3,0% im nächs-
ten Jahr kontinuierlich bis auf einen 
Höchststand von 3,9% Ende 2012 
steigen wird, ehe sie im Verlauf von 
2013 allmählich wieder sinken 
dürfte. Im Jahresdurchschnitt be-
deutet dies Arbeitslosenquoten von 
3,1% für 2011, 3,6% für 2012 sowie 
3,7% für 2013.

Konjunkturrisiken
Die Unsicherheiten im Zusam-

menhang mit der europäischen 
Schuldenkrise stellen eindeutig das 
grösste Konjunkturrisiko dar. Zent-
rale Voraussetzung für einen glimpf-
lichen Konjunkturverlauf (internati-
onal wie in der Schweiz) ist, dass es 
nicht zu einer grossflächigen inter-
nationalen Bankenkrise kommt. 
Denn dies hätte potenziell gravie-
rende Auswirkungen auf die Real-
wirtschaft (z.B. durch eine ausge-
prägte Kreditverknappung für Un-
ternehmen). Die hohe Nervosität an 
den Finanzmärkten ist ein Beleg, 
dass bezüglich des Risikos einer un-
kontrollierten Ausweitung der Krise 
noch keine Entwarnung gegeben 
werden kann.

Umgekehrt dürfte sich eine 
nachhaltige Vertrauensberuhigung 
an den Finanzmärkten deutlich po-
sitiv auswirken. Zum einen würde 
die Schweizer Wirtschaft von der 
damit verbundenen Aufhellung der 
Konjunkturaussichten im Euroraum 
profitieren. Zum anderen könnte es 
zu einer Tieferbewertung des  
Frankens kommen (wegen nachlas-
sender Safe-Haven-Effekte), was 
dazu beitragen würde, die schwie-
rige Wechselkurssituation für die 
Schweizer Unternehmen zu ent-
spannen.

Die Expertengruppe des Bun-
des für die Konjunkturprognosen 
publiziert viermal pro Jahr eine Pro-
gnose der konjunkturellen Entwick-
lung in der Schweiz.  

(SECO)
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Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

2009 101,4 100,8 100,3 100,1 99,9 99,8 99,8 99,9 100,1 99,6 99,6 99,7
2010 100,1 99,8 100,3 100,9 101,2 100,8 100,3 100,4 100,4 99,9 99,7 100,0
2011 100,1 100,3 100,7 101,0 100,8 100,3 99,7 98,5 98,4 98,1 97,3

¹ –0,1 % +0,5 % +0,4 % +0,1 % –0,4 – 0,5 – 0,6 –1,9 –2,0 –1,8 –2.4

Gesamtangebot

Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

2009 101,7 101,0 100,6 100,6 100,3 100,3 100,1 100,1 100,2 99,8 99,7 99,9
2010 100,2 100,0 100,3 100,8 101,0 100,5 100,1 100,3 100,3 100,1 99,7 100,0
2011 100,1 100,0 100,2 100,3 99,9 99,7 99,3 98,5 98,4 98,3 97,5

Produzentenpreise

Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

2009 100,9 100,5 99,7 99,2 98,9 99,0 99,2 99,5 99,8 99,4 99,5 99,5
2010 99,8 99,6 100,3 101,0 101,7 101,2 100,6 100,7 100,4 99,5 99,7 100,0
2011 100,0 100,9 101,9 102,5 102,8 101,6 100,5 98,5 98,2 97,7 96,9

Importpreise

2008² 2009² 2010² 2011
Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov.

Monatsindex (Dezember 2010 = 100)
Totalindex 99,5 99,0 99,7 100,8 100,5 99,7 99,4 99,7 99,6 99,4
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Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 103 102,8 101,6 99,4 99,8 99,0 98,5 97,5 97,1 96,0
Alkoholische Getränke und Tabak 95,6 98,2 99,4 101,5 101,5 101,5 101,8 97,5 101,4 101,7

Bekleidung und Schuhe 90 92,1 93,2 101,3 99,4 87,3 85,7 93,9 96,4 96,5
Wohnen und Energie 98 96,9 99,3 101,7 101,6 101,3 101,1 101,5 101,7 102,3

Hausrat und laufende Haushaltführung 99,7 100,5 100,1 99,5 98,8 98,2 97,9 98,9 98,0 98,3
Gesundheitspflege 100,3 100,7 100,4 100,4 100,4 100,4 100,2 100,1 100,1 100,1

Verkehr 100,4 97,1 99,4 102,8 101,8 100,9 100,5 100,4 99,3 97,4
Nachrichtenübermittlung 106,7 101,5 100,0 99,5 99,6 99,5 100,7 100,7 100,4 100,3

Freizeit und Kultur 103,3 102,7 100,5 98,2 97,9 97,5 96,5 96,6 96,2 96
Erziehung und Unterricht 96,3 97,8 98,9 100 100 100 100 100,7 100,7 100,7
Restaurants und Hotels 97,6 99,2 100,1 101,6 101,7 101,6 101,6 101,4 101,3 101,2

Sonstige Waren und Dienstleistungen 98,4 98,9 100,2 100,4 100,3 100,4 100,8 100,3 100,0 100,0
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Inlandgüter 98,0 99,2 99,8 100,6 100,6 100,5 100,4 100,3 100,2 100,2
Auslandgüter 103,4 98,6 99,4 101,3 100,3 97,6 96,6 97,9 97,9 97,4

Waren 101,9 99,1 99,8 100,9 100,3 98,4 97,7 98,4 98,2 97,7
Dienstleistungen 97,8 99,0 99,7 100,7 100,7 100,6 100,6 100,6 100,6 100,7

Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

2009 98,4 98,6 98,3 99,1 99,3 99,5 98,8 98,9 98,9 99,5 99,7 99,5
2010 99,4 99,5 99,7 100,5 100,4 100,0 99,2 99,2 99,2 99,7 100,0 100,0

2011 99,6 100,0 100,7 100,8 100,8 100,5 99,7 99,4 99,7 99,6 99,4
¹ +0,3 + 0,5 + 1,0 + 0,3 +0,4 +0,6 +0,5 +0,2 +0,5 –0,1 –0,5

 

Totalindex
Konsumentenpreise (Basis Dezember 2010 = 100)

¹ Veränderungen in Prozenten zum Vorjahresmonat  
² Jahresmittel

Die neuesten Zahlen der Grosshandels- und Konsumentenpreise erhalten Sie jederzeit unter http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/05.html

Grosshandelspreise (Basis Dezember 2010 = 100)

Index
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Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

2009 100,9 100,5 99,7 99,2 98,9 99,0 99,2 99,5 99,8 99,4 99,5 99,5
2010 99,8 99,6 100,3 101,0 101,7 101,2 100,6 100,7 100,4 99,5 99,7 100,0
2011 100,0 100,9 101,9 102,5 102,8 101,6 100,5 98,5 98,2 97,7 96,9

Gemäss den Medien scheint sich der 
Bund neustens mit der Reklame für 
Kleinkredite zu beschäftigen. Bundes-
politiker, «Experten» und Exponen-
ten von Sozialverbänden nehmen 
dazu dezidiert Stellung. Sie weisen auf 
die Gefahren generell, aber vor allem 
bei Jugendlichen hin, dass Leute, 
wenn sie zu leicht zu Krediten kom-
men, die ihre Einnahmen der nächs-
ten Jahre übersteigen, sich einen Le-
bensstil mit Luxus aneignen, den sie 
gar nicht finanzieren können. Jugend-
liche laufen mit künstlich zerrissenen 
Designerjeans herum, die sie für meh-
rere hundert Franken gekauft haben, 
anstatt mit Jeans, gekauft für weniger 
als hundert Franken, abgerieben 
durch Arbeit. Familien kaufen Autos 
oder machen Ferien auf Pump, die sie 
sich mit ihrem Einkommen gar nicht 
leisten können. Aus der Sicht der Po-
litik ist klar – diese muss gesetzgebe-
risch eingreifen, die Reklamen verbie-
ten, mit öffentlichen Mitteln Ämter 
schaffen, die dies kontrollieren und 
Beratungsstellen für Betroffene eröff-
nen etc. etc.

Angesichts der seit 3 Jahren anhal-
tenden Schuldenkrisen in der  Welt-
wirtschaft, sowohl die Subprime-Krise 
wie die aktuelle Staatsschulden-Krise 
wurde ausgelöst von unverständli-
chem Fehlverhalten von Regierungen, 
muss man sich natürlich schon fragen, 
ob es für die Gesellschaft nicht bes-
ser wäre, wenn die erwähnten «Ex-
perten» ihre Energie zuerst auf ihre 
Hausaufgaben konzentrieren würden. 
Denn geht es um Staatsausgaben, 
heute vielfach mit Krediten, die ir-
gendeinmal in der Zukunft bezahlt 
werden müssen, gibt es kein Halten. 
Von Ankurbelung der Wirtschaft bis 
Unterstützung von Randständigen, 
die sich weigern am Arbeitsprozess 
teilzunehmen oder sich illegal in der 
Schweiz aufhalten, geht die Liste der 
Ausgaben. Die aktuelle Schuldenkrise 
der westlichen Welt scheint kein 
«Lehrplätz» zu sein. Diese Krise, die 
die Welt in eine der schwierigsten Si-
tuationen der letzten 80 Jahre geführt 
hat, wurde nicht von «Kleinkrediten» 
ausgelöst, sondern von Staatsausga-
ben, die auf Pump getätigt wurden. 
Dabei wurden diese Ausgaben nicht 
für Investitionen verwendet, sondern 
für den Konsum oder für die Bezah-
lung eines Überflusses von Beamten. 
Aber man musste dies tun, denn man 
wollte als spendable Politiker bei den 
nächsten Wahlen wieder gewählt wer-
den. Aber das Geld ist heute weg, 
Gegenwert gibt es kaum, die Schul-
den bleiben und werden irgendein-
mal in Zukunft auf die eine oder an-
dere Art von den nächsten 
Generationen bezahlt werden müs-
sen. 

Klein- und Grosskredite

Kommentar zum Zeitgeschehen

Man kann natürlich argumentieren, 
dass es eine Schuldenkrise ähnlich je-
ner in der EU oder in den USA in der 
Schweiz nicht gibt. Gottlob haben wir 
eine Schuldenbremse; aber an der 
wird immer wieder gerüttelt. Und 
wenn dies nicht erfolgreich geschieht, 
sucht man, um das Image des spen-
dablen, netten Onkels zu erhalten, 
neue Finanzierungsquellen zu er-
schliessen, z.B. indem Vermögen von 
sparsamen Bürgern (Definition: spa-
ren = weniger ausgeben als einneh-
men, nicht = weniger Schulden ma-
chen), die schon mehrfach vom Staat 
bei den Einnahmen besteuert worden 
sind, nun plötzlich bei der Erbschaft 
wiederum besteuert werden sollen. 
Verrückte Welt!

Werner Steinegger
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 Veranstaltungshinweis

Das Technologiezentrum Schwyz führt am Donners-
tag, 12. Januar 2012 im MythenForum in Schwyz in Zu-
sammenarbeit mit dem Amt für Wirtschaft und den
Wirtschaftsverbänden KSGV und H+I die siebte offizi-
elle Tischmesse durch. In der Zeit von 10.00 bis 16.00 
Uhr präsentieren die Aussteller ihre Business-to-Busi-
ness-Angebote.

Die Anmeldefrist ist abgelaufen.

Technologiezentrum Schwyz, 
Frauholzstr. 9b, 6422 Steinen

7. Offizielle Tischmesse 
Schwyz 2012  
des Technologiezentrums 
Schwyz

Nr. Datum Sponsor 
424 24.02.2011  PPS Polyvalent PatentService AG,  

Bahnhofstrasse 12, 6403 Küssnacht am Rigi
425 29.03.2011 Beat Föhn AG, Plattenbeläge 

Gätzlistrasse 2, 6440 Brunnen
426 28.04.2011 Arthur Weber AG, Wintersried 7, 6423 Seewen
427 26.05.2011 Glasmanufaktur Buttikon AG, Glashandel,  

Kantonsstrasse 41, 8863 Buttikon
428 23.06.2011 Schwyzer Kantonalbank, Bahnhofstrasse 3, 6431 Schwyz
429 25.08.2011 Lütze, Elekronik Elektrotechnik, Oststrasse 2, 8854 Siebnen
430 29.09.2011 Mattig-Suter und Partner Schwyz, Treuhand- und  

Revisionsgesellschaft, Bahnhofstrasse 28, 6431 Schwyz

431 27.10.2011 Mächler AG, Sandstrahl-, Metallspritz- und Einbrennlackierwerk,  
Zürcherstrasse 106, 8852 Altendorf

432 24.11.2011  A. Betschart's Söhne AG, Transport und Heizöl,  
Schwyzerstrasse 19, 6440 Brunnen

433 15.12.2011 ROESLE FRICK & PARTNER, Rechtsanwälte  
und Urkundspersonen, Zürich und Pfäffikon / SZ

434 21. 01.2012 PVA AG, Böden Holzwerkstoffe, Talstrasse 8, 8852 Altendorf
435 23. 02.2012 Sparkasse Schwyz, 6431 Schwyz
436 29. 03.2012 Mythen Center Schwyz, Mythencenterstrasse 15, 6438 Ibach 
437 26. 04.2012 A. Tschümperlin AG, Baustoffe, Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar
438 24. 05 2012 Victorinox AG, Schmiedgasse 57, 6438 Ibach

Diese Ausgabe wird gesponsert von 

ROESLE FRICK & PARTNER  
Rechtsanwälte und Urkundspersonen  

Zürich und Pfäffikon / SZ 
www.rfplegal.ch
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